Offentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans und
der ortlichen Bauvorschriften
»Neufassung Chalet Kuckucksuhr*

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Feldberg hat am 05.08.2025 in éffentlicher Sitzung den
Bebauungsplan ,Neufassung Chalet Kuckucksuhr” und die zusammen mit dem Bebauungsplan
aufgestellten 6rtlichen Bauvorschriften nach § 10 (1) BauGB jeweils als selbststéndige Satzung
beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:
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Der Bebauungsplan und die zugehdrigen ortlichen Bauvorschriften ,,Neufassung Chalet
Kuckucksuhr® treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan und die értlichen Bauvorschriften kénnen einschlieBlich ihrer Begriindung (mit
Umweltbericht) sowie der Zusammenfassenden Erkldrung nach § 10a (1) BauGB im Rathaus der
Gemeinde Feldberg, Kirchgasse 1, 79868 Feldberg, wahrend der Uiblichen Dienststunden eingesehen
werden. Jedermann kann den Bebauungsplan, die értlichen Bauvorschriften und ihre gemeinsame
Begriindung sowie aller Fachgutachten einsehen und Auskunft tber ihren Inhalt verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 BauGB Uber die Falligkeit etwaiger
Entschadigungsanspriiche, deren Leistung schriftlich beim Entschadigungspflichtigen zu beantragen
ist, und des § 44 (4) BauGB Uber das Erléschen von Entschddigungsanspriichen wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie die Rechtsfolgen des § 215 (1) BauGB wird
hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach



1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften tber
das Verhéltnis des Bebauungsplans und des Fldchennutzungsplans, und

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegentiber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 (4) GemO BW Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gliltig zu Stande gekommen
gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften Uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Burgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehdrde
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift
gegeniiber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der
Jahresfrist des § 4 (4) Satz 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ruhle, Alexander
23.02.2026
11:20:49 +01
Gemeinde Feldberg

Gemeindg Feldberg, den 26.02.2026 " "«

oty o

ohannes Albrecht, Biirgermeister



		2026-02-23T10:20:49+0000
	Rühle, Alexander




